
                            

                            
 

Merkblatt wasser-, bodenschutz- und abfallrechtliche 
Anforderungen an Veranstaltungen 

 

 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hier kann z.B. die interne Nummer rein, Datum oder Seitenzahl  
 

 

Wenn Sie eine Veranstaltung, insbesondere eine mit Ausschank/Bewirtung durchführen, 
beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 
Wasserrechtliche Hinweise 

1. Toiletten müssen in ausreichender Anzahl und gut erreichbar verfügbar sein. 
Ausreichend ist die in § 12 Niedersächsische Versammlungsstättenverordnung 
(NVStättVO) vorgesehene Anzahl. 

2. Soweit das Veranstaltungsgrundstück weder an die Schmutzwasserkanalisation 
angeschlossen, noch eine ausreichend leistungsfähige dezentrale Kläranlage 
vorhanden ist, muss das Schmutzwasser (insbesondere Schmutzwasser aus 
Toiletten, Ausschankstellen, Food-Trucks) aufgefangen und zur zentralen Kläranlage 
der abwasserbeseitigungspflichtigen Gemeinde/Samtgemeinde transportiert werden. 

Bodenschutzrechtliche Hinweise 
1. Der Veranstalter ist aufgrund § 7 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) verpflichtet, 

Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die 
durch die Nutzung des Grundstückes hervorgerufen werden können. 

2. Durch die Veranstaltung hervorgerufene schädliche Bodenveränderungen hat der 
Verantwortliche nach § 4 BBodSchG zu sanieren. 

Abfallrechtliche Hinweise 
1. Im Rahmen der angezeigten Veranstaltung ist eine ordnungsgemäße 

Abfallbeseitigung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sicherzustellen. 
2. Es sind Abfallbehälter in ausreichender Anzahl und Größe bereitzustellen.  
3. Die sachgerechte Abfuhr und Entsorgung der Abfälle ist entsprechend zu 

organisieren. 

 
Ansprechpartner 
Sollten Sie Fragen zu den rechtlichen Anforderungen haben, wenden Sie sich bitte je nach 
Rechtsgebiet an folgende Mitarbeiter: 
Wasserrecht:  Herrn Jaschinski, 04261 983-2752, Florian.Jaschinski@lk-row.de 
Bodenschutzrecht: Herrn Firmenich, 04261 983-2777, Holger.Firmenich@lk-row.de 
Abfallrecht:  Herrn Hübner, 04261 983-2754, Oliver.Huebner@lk-row.de 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau 
Hopfengarten 2 
27356 Rotenburg (Wümme) 
Tel. 04261 983-0 
wasserwirtschaft@lk-row.de 
www.lk-row.de 
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